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Zwei und Zwanzigſter Jahrgang.

3. Quartal. Mittwoch den 27. September 1848. Stück 26.
Bekanntmachung.

Alle diejenigen Einwohner der Landgemeinden des Merſeburger Kreiſes, welche im Jahre 1849 ein zeither ſchon
betriebenes Hauſirgewerbe -fortſetzen oder ein ſolches neu anfangen wollen werden hierdurch aufgefordert, in den Tagen
vom 30. September bis 6. October d. J., mit Ausnahme der Sonntage, ſich hier in meinem Büreau perſönlich zu melden.

Die, welche für das gegenwärtige Jahr bereits einen Gewerbeſchein beſitzen, müſſen denſelben, nebſt einem Wohl
verhaltens Atteſte von dem Richter ihres Wohnorts, diejenigen aber, welche ein Gewerbe im Umherziehen erſt neu änfan
gen wollen außer dem Wohlverhaltens-Atteſte auch einen Nachweis über ihr Alter bei ihrer perſönlichen Meldung hier
mit zur Stelle bringen widrigenfalls die Anträge auf Gewerbeſcheine für das Jahr 1849 zurückgewieſen werden müſſen.
Nur diejenigen, welche ſich bis zum 6. Oetober hier perſönlich melden, werden in die an die Königl. Hochlöbl. Regierung
einzureichende Liſte aufgenommen, wohingegen alle nach dieſem Tage ſich meldenden Individuen es ſich ſelbſt beizu-
meſſen haben, wenn ſie den nachgeſuchten Gewerbeſchein erſt nach dem 1. Januar 1849 erhalten und ſonach den Betrieb
ihres Gewerbes nicht mit Eintritt des neuen Jahres beginnen können.

Die Ortsrichter im Kreiſe werden bei nachdrücklicher Ahndung hierdurch angewieſen, die gegenwärtige Bekannt-
machung zur Kenntniß ihrer ſämmtlichen Ortseinwohner und insbeſondere der Gewerbtreibenden zu bringen.

Was die Hauſirer in den zur IV. Gewerbeſteuerabtheilung gehörigen Städten des hieſigen Kreiſes Lützen, Lauch-
ſtädt und Schaafſtädt anbetrifft, ſo haben ſich dieſelben wegen Erlangung eines Gewerbeſcheins für das nächſte Jahr,
ebenfalls bis zum 6. October d. J. jedoch nicht unmittelbar bei mir, ſondern bei den betreffenden Magiſträten zu melden.

Die Magiſträte in den benannten Städten werden dagegen hiermit angewieſen, die bei ihnen angebrachten Mel-
dungen oder in deren Ermangelung einen Vacatſchein ohnfehlbar bis zum 8. October e. an mich einzureichen, und dabei
nicht zu unterlaſſen, ſich über die einzelnen Geſuche, ſo wie über die perſönlichen Verhältniſſe der Antragſteller gutachtlich
zu äußern, auch ein vollſtändiges Signalement der letztern beizufügen.

Sollten die angebrachten Meldungen oder der erforderliche Vacatſchein bis zum 8. Oetober e. bei mir nicht ein
gehen, ſo werde ich dieſelben auf Koſten der ſäumigen Magiſträte durch expreſſe Boten abholen laſſen.

Merſeburg den 23. September 1848. Der Königl. Landrath Weidlich.
Das preußiſche Verfaſſungswerk. Grundrechten das Verſprechen der Verfaſſungscommiſſion kennen gelernt, der-

v artige Entwürfe ſchleunigſt vorzulegen. Nichts deſtoweniger ſind gerade gegen(Fortſetzung.) dieſes Recht von Seiten der Lelnaberechtigten ähnlich wie reich madieſes Recht von Seiten der Lehnsberechtigten ähnlich wie in Oſterreich man
Sehen wir nun zu wie es ſich mit dem Rechte der neuen Geſetzvor nichfache Bedenken erhoben worden theils aus perſönlichen, theils aus ſach

ſchläge verhält. Bevor wir aber zu den einzelnen Beſtimmungen derſelben über lichen Rückſtchten. Jn erſterer Beziehung bemerkt die Adreſſe aus Sachſen
gehen, haben wir zunächſt die allgemeine Frage zu beantworten, ob die Ver- „„Wir ſind in der hohen Verſammlung kaum vertreten, viele Glieder derſelben,
ſammlung überhaupt befugt ſey, über Eigenthumsverhältniſſe Beſchlüſſe zu welche über unſere häufig geringe Habe zu Gericht ſitzen gehören zu denje-
faſſen Die Frage nach der Competenz der preußiſchen Verſammlung iſt eine nigen, deren Realberechtigte wir zufällig ſind““, und ſchon derber führt
der gefährlichſten wie der ſchwierigſten. Formell freilich, hält man ſich nur eine pommerſche als Grund dieſer Erſcheinung „daß mangelhafte Wahlgeſetz
an den Wortlaut des Geſetzes vom 8. April, iſt die Antwort ſehr leicht: die und unwürdige Jntriguen bei der Ausführung deſſelben““ an. Andere fordern
Verſammlung iſt zur Vereinbarung der Verfaſſung mit der Krone berufen und daher geradezu, daß ſich die in der Verſammlung befindlichen Belaſteten
hat dazu die bisherigen reichsſtändiſchen Befugniſſe als Bewilligung neuer der Abſtimmung über dieſe Geſetze enthalten ſollen. Es ſind uns noch zu
Steuern oder nöthiger Anleihen. Wie aber die Thatſachen und die letzten J gut die frühexn Provinziallandtage im Gedächtniß, als daß wir nicht die per
ſo kaut bezeugen ſo faßt ſich die Verſammlung ſelbſt als eine conſtituirende, ſönliche Abneigung der bisher Bevorzugten gegen die jetzige Verſammlung be
oder möchten wir vielmehr ſagen, ſie iſt von dem Volke durch ſeine 8—-9000 greifen ſollten, ebenſowenig wollen wir deren Zuſammenſetzung als eine muſter
Petitionen dazu gemacht worden, und die Regierung ſelbſt iſt ihr ſeit der Rich J hafte vertheidigen, wenn auch die Zahl von höchſtens 40 bäuerlichen Abgeord
tung des Camphanſeſchen Miniſteriums ſich in dieſer durchlöcherten Zeit auf J neten gegenüber der Geſammtzahl von 402 Deputirten nicht un verhältnißmäßig
den in der Verſammlung repräſentirten Volkswillen zu ſtützen, auf jener groß ſeyn möchte welches Gewicht aber dergleichen perſönliche Mißſtimmungen
Bahn keineswegs hindernd entgegengetreten. Der letzte Zuſammenſtoß der oder Mängel in der Entſcheidung der Competenzfrage haben ſollen, iſt wahrlich
Nationalverſammlung mit dem Miniſterium auf dem Gebiete der Verwaltung nicht einzuſehen am allerwenigſten bei denjenigen, die ſich für die ehrlichſten
fordert unabweislich die feſte Abgrenzung der Gebiete beider Gewalten, und Anhänger des repräſentativen Conſtitutionalismus ausgeben. Nicht beſſer be
wir hoffen daß dieſe Abgrenzung eine ſolche ſeyn werde wodurch die Negie- gründet erſcheint ein anderer ſchon ſachlicher Einwand, den wir beſonders aus
rung gekräftigt, die Verſammlung ſelbſt aber vor vielen unnöthigen Zerſplit- der Oberlauſitz vernommen haben. Hiernach komme deshalb der Verſammlung das
terungen bewahrt werde. Damit iſt aber unſere Frage, ob die Verſamm- Recht über Eigenthumsverhältniſſe zu beſchließen, nicht zu, weil ſie nur die
lung das Recht habe, über Eigenthumsverhältniſſe zu beſchließen oder allge- Jntereſſen des geſammten Landes, nicht aber die der einzelnen Provinzen ver
meiner die mit der Verfaſſung zuſammenhängenden organiſchen Geſetze zu be trete. Es iſt bekannt, daß zur Wahrung der letztern der Graf von Löben ei-
rathen, noch keineswegs erledigt. Die franzöſiſche wie die deutſche Verſamm- nen Communallandtag ausgeſchrieben und am 4. September auch abgehalten
lung hat, wie bekannt ſich dieſes Recht beigelegt und auch die preußiſche hat, und daß derſelbe geſtützt auf einen Vertrag der lauſitzer Stände mit dem
hat noch keinen Zweifel dagegen erhoben vielmehr haben wir ſchon bei den 4 Könige von Böhmen vom Jahre 1319 gegen jede Abänderung der ſtändiſchen
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Befugniſſe ohne Genehmigung der Stände proteſtirt hat alles aus dem
höchſt naiven Grunde, weil in der Verſammlung nur Vertreter des ganzen
Landes ſitzen. Dieſe Anſichten über provinzielle Selbſtſtändigkeit ſchmecken zu
ſehr nach den 34 Nationen Deutſchlands, und können höchſtens als Ausgebur-
ten eines formellen Eigenſinns angeſehen werden, als daß ſie einer Widerlegung
bedürften z Verſammlungen aber die mehr als freie Zuſammenkünfte zur Ab-
faſſung von Petitionen und dergleichen ſeyn wollen gehören vor den Richter.
Möchten doch alle diejenigen welche wegen der democratiſchen Bewegung für
die Monarchie ſo ſehr fürchten vor allen Dingen einſehen, daß ihre Furcht
nur dann einen Grund hat, wenn ähnlich wie ſie es thun, von der Demokratie
das repräſentative Princip untergraben wird leider aber gehen in deſſen Un
tergrabung die äußerſte Rechte und die äußerſte Linke Hand in Hand, dieſe in
den zu realiſirenden Urverſammlungen jene in den bisherigen Jnſtituten einen
Hort für ihren Egoismus ſuchend. So bleiben uns nur noch die Einwände
übrig, welche allein auf das Patent vom 8. April geſtützt, die Befugniß der
Verſammlung in den Eigenthumsverhältniſſen Veränderungen vorzunehmen,
beſtreiten. Unter den vielen Proteſten, in denen dieſe wiederkehren, möchte ſie
am vollſtändigſten ein von Fürſten Grafen und Gräfinnen aus Weſtphalen
unterſchriebener enthalten weshalb wir die betreffende Stelle aus dieſem hier
mittheilen wollen. „Die nach dem Geſetz vom 8. April c. berufene Ver-
ſammlung iſt lediglich zur Vereinbarung einer Staatsverfaſſung mit der Krone
erwählt. Es ſind ihr in F. 13. dieſes Geſetzes zwar auch die reichsſtän-
diſchen Befugniſſe, namentlich bei Bewilligung neuer Steuern oder nöthiger
Anleihen übertragen. Die reichsſtändiſchen Befugniſſe beſchränken fich aber zur
Zeit (2) nur noch auf dieſe letztern Rechte die Berathung und Begutachtung
der Geſetze welche das Perſonen oder Eigenthumsrecht betreffen gebührt
bis jetzt rechtlich nur dem vereinigten Landtage und den Provinzialſtänden.““
Alſo die Verſammlung hat das Recht, eine Verfaſſung zu berathen hat auch
die reichsſtändiſchen Befugniſſe aber ſtreng genommen nur zur Bewilligung
nöthiger Anleihen keineswegs aber zur Regulirung der Perſonen und Eigen-
thumsverhältniſſe. Wir haben alle Achtung vor dem juridiſchen Scharfſinne,
wenn derſelbe aber wie hier mit dem zweiten Satze nimmt was er im erſten
giebt, ſo iſt dies nichts als eine geſchranbte Wortklauberei, die gegenüber den
colloſalen Anforderungen der Gegenwart, in der unſer ganzes Staatsleben oft
auf der ſchmalen Grenzlinie des Seins und Nichtſeins ſchwankt, gar ſonder-
bar ſich ausnimmt. Man zeige uns doch die Verfaſſung in der weder die
Perſonen noch die Eigenthumsrechte berührt werden man gebe uns doch die
Möglichkeit an, wie unſere preußiſche Verſammlung eine Verfaſſung berathen
ſoll, ohne dieſe Rechte antaſten zu müſſen! Wenigſtens betreffen die 35 Art.
der Grundrechte, die wir bisher kennen gelernt haben nichts weiter als die
Perſonen und Eigenthumsrechte dieſe müßten alſo jenem Einwand zu Liebe
gleich geſtrichen werden, und wie viele andere noch! Die Zeit iſt aber vorüber,
in der man ſich mit einer Schablonen Conſtitution begnügen möchte, hinter
der alles Mögliche, nur nicht die wahre Freiheit Platz findet eine Verfaſ-
ſung, die ſich jetzt Dauer verſprechen will muß auch die materiellen Fragen
des Staatslebens und als deren wichtigſte die Eigenthumsfrage löſen wes-
halb auch in Frankfurt dem Verfaſſungs Ausſchuß ein volkswirthſchaftlicher
zur Seite ſteht. Daher haben auch die Verſammlungen aller Staaten den
Artikel über das Eigenthumsrecht für einen der wichtigſten gehalten und in
dieſem Artikel ſogar diejenigen Laſten ausdrücklich genannt, deren unentgeldliche
Aufhebung ſie fordern. Natürlich weiß dies jene Partei recht wohl fie will
es aber nicht wiſſen wie wir es recht ſchlagend in der ſchon oft genannten
ſächſiſchen Adreſſe nachweiſen können. Um die preußiſche Verſammlung zur
Verwerfung des Geſetzes über die unentgeldliche Aufhebung zu beſtimmen, erin-
nert ſie der Verfaſſer, und wir wollen uns dieſe Erinnerung merken daran,
daß alle Beſtimmungen der geſetzgebenden Verſammlungen nur nach Maßgabe
der deutſchen Verfaſſung als gültig zu betrachten ſind in dieſer Verfaſſung
ſei aber F. 25. 27. die Unverletzlichkeit des Eigenthums und die Enteig-
nung allein gegen Entſchädigung ſtrickte ausgeſprochen. Nur ſchade daß
der Verfaſſer aus Freunde über dieſen glücklichen Fund nicht hat weiter leſen
wollen, denn unmittelbar in F. 28. heißt es weiter: Ohne Entſchädigung
ſind aufgehoben a) die Gerichtsherrlichkeit u. ſ. w., b) die aus ſolchen Rech
ten herſtammenden Befugniſſe, Exemtionen und Abgaben, dem im 29.
noch die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und Beden beigefügt wird
lauter Beſtimmungen, die wir Art. 37. unſeres Verfaſſungsentwurfs kennen gelernt
haben, und welche der ſtreitige Cütwurf des Miniſteriums nur im Einzelnen
aufzählt. Liegt alſo ſchon in dem Berufe der Verſammlung die Verfaſſung
zu berathen, auch die Beftgniß, über Perſonen und Eigenthumsverhältniſſe
zu beſchließen, ſo bleibt nur noch die praktiſche Frage übrig: hat dieſelbe Ver-
ſammlung auch die zur Durchführuug dieſer Beſchlüſſe erforderlichen organiſchen
Geſetze zu erlaſſen Wir nennen dieſes eine practiſche Frage, denn wollte Je
mand das Necht zu dergleichen ſchlechthin beſtreiten, der müßte auch mit dem
conſtitutionellen Verein des Nieder-Barnimſchen Kreiſes die Verſammlung zur
Berathung des Bürgerwehrgeſetzes für incompet nt erklären der müßte die
Beſchlüſſe über die Oſtbahn, über die Aufhebung der weſtphäliſchen Majorate
ceſſiren u. ſ. w. Wir wünſchen nicht, daß neue Bewegungen des Landvolks
erforderlich ſeyn mögen denn die bisherigen erſcheinen uns mehr als aus-
reichend, um die Verſammlung von der Dringlichkeit der Ablöſungsgeſetze zu
überzeugen z wir glauben den neueſten Nachrichten daß unmittelbar nach dem
Jagdgeſetze die Regulirung der übrigen grundherrlichen Verhältniſſe vorgenom-

men werden ſolle, und wollen uns darum gleich den einzelnen Beſtimmungen
über dieſelben zuwenden. Hier können wir es nur beklagen, daß durch die
Stürme der letzten Miniſterkriſis das durch den Ackerbauminiſter baldigſt ver
heißene Ablöſungsgeſetz verzögert iſt, und auch die Centralabtheilung ihren
Bericht über die unentgeldliche Aufhebung noch nicht vollendet hat. Unter
dieſen Umſtänden würden wir geradezu von einer Mittheilung über die einzelnen
Beſtimmungen abgeſtanden ſeyn, wäre der vom vorigen Miniſterium vorgelegte
Geſetzentwurf nicht ſchon Eigenthum der Nationalverſammlung geworden, und
würde die Patowſchbe Denkſchrift nicht als das Programm der neuen Agrar-
geſetzgebung und wie wir glauben mit vollem Rechte angeſehen. Dagegen
werden wir von allen Angriffen auf die einzelnen Beſtimmungen ganz abſehen,
und uns gehindert durch Raum und Zeit nur auf deren einfache Mittheilung
beſchränken: glauben wir doch in dem Vorhergehenden den Character jener
Angriffe hinlänglich gezeichnet zu haben.

(Fortſetzung folgt.)
Eine ſehr erfreuliche Nachricht.

„Guten Morgen, Herr. Advoegat.“
„„Recht guten Morgen mein Herr, mit was kann

ich dienen
„Jch hab' in Trieſt, wo ich in Arbeit ſtand, in den

Zeitungen geleſen, daß Sie mir eine ſehr erfreuliche Nach
richt mitzutheilen haben da hab' ich meinem Meiſter ge
kündet und mich ſchleunigſt auf die Sohlen gemacht, um
nun zu hören, was es iſt.“

„„Ei, ſind Sie der Herr Müller? Nun, das iſt ja
recht ſchön, daß Sie endlich einmal da ſind. Jch habe Jhre
Hierherberufung in alle vorzüglicheren Zeitungen Europa's
einrücken laſſen und das freut mich, daß Sie doch endlich
einmal aufgefunden worden ſind.

„Nun, Herr Advocat, wollen Sie aber auch ſo gütig
ſeyn und mir ſagen, in was denn eigentlich dieſe ſehr er
freuliche Nachricht beſteht

„„Ja ſo. Sehen Sie, Jhr Vetter Knödelmayer
iſt geſtorben, und hat Jhnen 191 fl. 37. kr, vermacht.““

„Aber, Herr Advocat, wenn ich gewußt hätt', daß es
weiter nichts wär', ſo hätt' ich meine gute Arbeit nicht auf-
geb'n. Doch iſt's immer beſſer, 'was, als nir, man muß
halt auch mit Wenigem zufrieden ſeyn. Kann ich das
Geld vielleicht gleich empfangen

„„Entſchuldigen Sie hier leg' ich Jhnen die Rech
nung für meine Gebühren inel. der Auslagen, namentli
der Jnſertionsgebühren vor, wonach Sie noch gefälligſt 1 fl.
42 kr. darauf zu bezahlen haben.

„Was Herr? Jch glaub' Sie woll'n mich foppen
„„Mit nichten, woll'n Sie ſich nur gütigſt ſelbſt über-

zeugen
„Und das nennen Sie eine erfreuliche Nachricht, das

Und auch noch ſehr erfreulich? Na Herr, das nennt unſer-
eins: die Leut' angeführt!“

„„Will Er nicht ſo anzüglich werden, ſonſt häng' ich
Jhm einen Jnjurienprozeß an den Hals, dann kann Er
ſehen, wie's Jhm geht.““

„Steht's ſo? Nun gut, ich will zahl'n, ſonſt zieht
man mir am End' die Haut auch noch ab. Da, da
iſt's Geld, und b'hüt' mich Gott vor allen Advoeaten, wie

Sie ſind, und ſolchen ſehr erfreulichen Nachrichten.“

Jnſerat.
Programm der alleräußerſten Linken.

1) Alle Geſetze ſind abgeſchafft und dürfen nie
wieder eingeführt werden.

2) Die Vernunft hat keine Gültigkeit mehr.
3) Jeder Deutſche hat das Recht und die Pflicht, den

ganzen Tag mit geladenem Gewehrumherzulaufen.
4) Die Anarchie wird ſo lange anerkannt, bis das Chaos

vollſtändig eingeführt iſt.
5) Das Vorurtheil „Gott“ wird dem ſubjectiven Ge-

fühle überlaſſen.
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6) Die Todesſtrafe iſt aufgehoben doch bleibt die
Guillotine als Maßregel permanent.

7) Vollſtändiger Müßiggang wird gewäßhrleiſtet.
8) Jeder, der zur Wiederkehr der Ruhe und Ord-

nung aufwiegelt, wird ohne Weiteres geköpft.
9) Das un ſittliche Jnſtitut der Ehe wird durch das

Princip freier Aſſociation aufgehoben.
Dem ließe ſich noch Manches hinzufügen, wie z.

B., das Eigenthum wird als Diebſtahl betrachtet, wes-
halb Jeder, der noch etwas beſitzen ſollte, nichts Eiligeres
zu thun hat, als das Seinige durchzubringen.

Die Cenſur iſt zwar aufgehoben jedoch wird jede
Zeitung, die ſich beigehen ließe, eine miniſterielle Maß-
regel zu billigen, ſofort confiscirt und der Redacteur
für vogelfrei erklärt.

Jeder, der einen anſtändigen Rock trägt, iſt der
Reaction verdächtig und wird dem öffentlichen Mißtrauen
empfohlen.

Die Kommunen ſind angewieſen, für lockeres Straßen-
pflaſter zu ſorgen, damit dem Volke nicht die Mittel, ſeine
Ein würfe gegen falſche Regierungsmaßregeln zu machen,
entzogen oder verkümmert werden.

Jeder Deutſche männlichen Geſchlechts, der das zwölfte
Jahr erreicht hat, ſoll auf Staatskoſten im Barricaden-
vau unterrichtet werden.

Wähler und wahlfähig iſt jeder lebendige Menſch über
14 Jahre, dem nicht wenigſtens 3 Sinne fehlen.

Am Michaelisfeſte predigen in der
Schloß und Domkirche: Herr Adj. Weiß.
Stadtkirche: Herr Paſtor Schellbach.
Newumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Pfarrverweſer Kötteritz.

Mit dieſem Feſttage beginnt der Vormittagsgottesdienſt für das Winterhalb-
jahr um 10 Uhr.
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Bekanntmachungen.

(1343) Verkauf. Ein polirter Kleider und Wäſch
ſchrank iſt wegen Mangel an Raum ſofort zu verkaufen bei
dem Schneidermeiſter L. Eichler, Breiteſtraße Nr. 499.

Merſeburg, den 23. September 1848.
(1351) Auction. 12 Stück gute Bienenſtöcke ſollen

Sonntag als am 1. October, Nachmittags 2 Uhr, bei Hrn.
Deube in Schwes witz bei Lützen gegen baare Bezah-
lung verauctionirt werden.

Porbitz, den 25. September 1848.
Der Königliche Jagdaufſeher Krauſe.

(1349) Handlungsanzeige. Beim Eintritt der
kältern Jahreszeit mache ich aufmerkſam auf eine Parthie
wollene gefärbte Mannsjacken, wollene Strümpfe, Poys,
ganz wollene I breite ſehr dicke Flanelle, beſonders zu Da
menunterröcken zu empfehlen, und Moltons. Auch beſitze
ich noch eine kleine Auswahl von gedruckten Kleiderkattunen,
worunter ſich hübſche dunkelfarbige befinden. Wollene große
Deckentücher und Cattuntücher, Engliſchen Orleans und ge
muſterte Wachsleinwand, Meubel Damaſte, Kleidergaze,
Köperfutter, Barchente und gedruckte Neſſel, ſeidne Frauen
halstücher und Cravatten, ſchwarze serge de Berry in meh
reren Qualitäten, franzöſiſche Glacéhandſchuhe für Herren
und Damen, die ich ſämmtlich unterm Einkaufspreis verkanfe.

Merſeburg, den 25. September 1848. S
C. G. Friedrich jun.

(1355) Vermiethung. Jm Helbigſchen Hauſe,
Oberburgſtraße Nr. 282., iſt von jetzt ab ein großer trock-
ner Keller und von Michaelis er. ab ein bedeutendes Lo-
gis, auch mit Pferdeſtall 2c., zu vermiethen.

(1338) Anzeige.Daß ich mich als pract. Thierarzt 1. Klaſſe hierſelbſt
niedergelaſſen habe, zeige ich hiermit ergebenſt an.

Merſeburg, den 18. September 1848.
H. Schmidt, Thierarzt 1. Klaſſe.

(1348) Anzeige. Eintretender Feiertage halber
bleibt mein Geſchäft nächſten Donnerstag und Freitag als
den 28. und 29. d. M. geſchloſſen.

Merſeburg, den 24. September 1848.
J. Schönlicht.

(1352) Etabliſſement. Aus St. Petersburg zurück
gekehrt, mache ich einem geehrten Publikum die ergebenſte
Anzeige, daß ich auf hieſigem Neumarkt im Hauſe des Herrn
Krampf eine Färberei eingerichtet habe und werden alle Ar-
ten getragene Kleidungsſtücke, als: Sammt, Blonden,
Schleier, Spitzen, Frangen und andere ſeidne Zeuge, wie auch
allerlei wollne und baumwollne Kleider in allen Farben auf
das Beſte umgefärbt.

Merſeburg, den 25. September 1848.
A. Horn, Färber.

(1353) Verloren. Es iſt geſtern Sonntag den 24.
d. M. entweder im Schloßgarten oder auf dem Wege von
demſelben nach dem Markte herunter, eine Broche in Form
einer Schlange verloren worden.

Der ehrliche Finder wird gebeten, dieſelbe in der Alten-
burg Nr. 844. gegen eine angemeſſene Belohnung abzugeben.

(1356) Etwa 8 geſunde Frauen im mittleren Lebens-
alter, die zu Krankenpflegerinnen empfohlen ſeyn wollen, mögen
ſich, mit Sittenzeugniß über die letzten 4 Jahre verſehen,
zum Erhalten eines kurzen Unterrichtes in der Krankenpflege
baldigſt melden bei dem

Merſeburg. Sanitätsrath Dr. von Baſedow.
(1341) Sonnabend den 30. September

Großes Concert,
zum Beſten des hieſigen Bürger-Rettungs-
Jnſtituts, im Saale des Schloßgarten-Salons.

e Ouverture zu der Oper: Die Flibuſtier von
ob e.

2) Waldvöglein, Lied für eine Singſtimme mit
Begleitung des Pianoforte und Violoncell von F. Lachner.

3) Das Meer hat ſeine Perlen, Lied für eine
Singſtimme mit Begleitung des Pianoforte und Violonecell
von O. Tiehſen.

4) „Die Wüſte“ Symphonie-Ode in 3 Abtheilun-
gen, mit declamirten Strophen, Geſängen, Chören und gro-
ßem Orcheſter von Félicien David.

Herr Profeſſor Lobe, bekannt als geiſtreicher muſika
liſcher Schriftſteller und Componiſt, hat die Direction ſeiner
Ouverture gefälligſt übernommen.

Billets ſind zum Subſcriptions- Preiſe für 6 Sgr. bei
Hrn. G. Lots am Markt zu haben. Der Kaſſenpreis be
trägt 10 Sgr. Anfang 7 Uhr.

Merſeburg, den 25. September 1848.
A. Teich.
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(1346) Wurmtabletten.
Vor allen andern Wurmabtreibungsmitteln empfiehlt

ſich dieſe neue Erfindung für Erwachſene und vorzüglich für
Kinder, welche begierig wie nach andern Zuckerwerk Verlan-
gen haben und kein übler Nachgeſchmack im Munde bleibt.
Zu haben das Stück 4 Pf. Leipzig, Böttchergäßchen
Nr. 4. 1. Etage.

a35 Concert- Anzeige.
Mittwoch den 27. September

muſikaliſche Abendunterhaltung
in der Reſtauration des Bahnhofes. An-
fang 47 Uhr Abends.

Braun, Stadtmuſikus.
(1345) Den an mich gerichteten anonymen Brief be

antworte ich dahin daß das ohne Namen bezeichnete Mit
glied unſerem Vereine ſchon längſt nicht mehr angehört.
Dies zur Nachricht des anonymen Brieſſtellers.

Merſeburg, den 25. September 1848.
Lindemann, Hauptmann.

Sonntag am I. Oetober, Nachmittags 2 Uhr,
große Volksverſammlung auf dem ſog. Kin-
derplatze bei Merſeburg. Verhandelt werden die Fragen
der Verfaſſung der deutſchen Einheit, der Heerverfaſſung,
Gemeindeordnung, der bäuerlichen- und Gewerbsverhältniſſe.

Hauptzweck: Verſöhnung und Vereinigung
der verſchiedenen Volksklaſſen zum Schutze und
zur Stütze der unbedingten Souverainität der
conſtituirenden Verſammlung in Berlin gegen
den Ungehorſam der Regierung und gegen die
bewaffnete Reaction.
(1347) Der Bürgerverein in Merſeburg.

Conſtitutioneller Verein des Merſeburger
Landkreiſes.

Die Beſprechungen über die Gemeinde- Ordnung
werden
am Sonntag den 1. October, Nachmittags 2 Uhr,
im Thüringer Hofe zu Merſeburg fortgeſetzt. Auch werden
neue Vorſteher gewählt. Glaſewald.

(1339) Der Gemeindeverband im Umkreiſe
von Lützen und Weißenfels verſammelt ſich
Sonntag den 1. Oetober, Nachmittags 3 Uhr,

im Gaſthofe zu Starſiedel.
Tagesordnung: Die Gemeindeordnung für

den Preußiſchen Staat. Unterſchreiben der in Bezug auf
die Grundſteuer und die Feudallaſten beſchloſſenen Petitionen.

Etwa behinderte Gemeinden werden gebeten durch die
nächſten Abgeordneten ihre Unterſchrift vollziehen zu laſſen.

Rodden und Schladebach, den 17. September 1848.
Der Vorſtand

des Gemeindeverbandes.

(1344) Wegen Berathung über die an das Domea-
pitel zu Merſeburg zu leiſtenden diesjährigen Renten, wer-
den die zunächſt liegenden Gemeinden hiermit aufgefordert,
aus jeder Gemeinde 1--2 Deputirte auf Sonntag den 1.
October c., Mittags 12 Uhr, im Gaſthofe zum blauen Stern
in Zöſchen ſich einfinden zu laſſen. Stenzel.

(1342) Der Herr Regierungs Aſſeſſor Piper bezeich-
net ſich in ſeiner Erwiederung als einen guten Staatsbürger
und uns Unterzeichnete, von denen die Anzeige in Nr. 76.
dieſes Blattes ausgeht, unverſchämte Frager, verſteckte An
greifer und böswillige Bürger, weil wir ein Factum ohne
Namensunterſchrift der Oeffentlichkeit übergeben haben.
Die Thatſache ſelbſt wiederlegt er aber mit keiner Sylbe.

Jſt denn etwa ſeine von uns gerügte Handlungsweiſe
in jetziger aufgeregten und gedrückten Zeit unter allen Um
ſtänden nicht mindeſtens unpolitiſch zu nennen oder wäre
es zeitgemäß gehandelt, wenn man z. B. Arbeiter brauchte
und aus ſchmutzigem Eigennutz, und weil es lediglich der
ſie Willkür überlaſſen iſt, ſie vom Lande herein kommen
ieß

Seine Beleidigungen in ſeiner wirklich aufreizenden
Schreibart wollen wir ihm nicht verübeln.
L. A. Weddy. M. Kadner. Otto Peckolt.
(1350) Rechtfertigung.Auf die beſcheidene Anfrage im vor. Stück dieſes Blat-

tes erwiedern wir Folgendes
Einſender hätte ſich erſt genauer erkundigen ſollen ob

die Kinder des alten guten Vater Knaut das vierte Gebot
vergeſſen hätten ſie haben nicht nur daſſelbe Gebot nicht
vergeſſen, ſondern haben es mit allen Kräften an ihren El-
tern erfüllt, was ſie vielfältig. beweiſen können. Um ſo
mehr muß es uns daher ſchmerzen, daß ein Mann, welcher
das Wahre von der Sache nicht kennt, drei Familien ſchän-
det. Da nun aber dem Anſchein nach das Wohl des alten
guten Vater Knaut dem Herrn Einſender dieſer Anfrage gar
zu ſehr am Herzen liegt, ſo erſuchen wir denſelben, ſich uns
näher erkennen zu geben, damit wir ihm beweiſen können,
daß der alte gute Vater Knaut nicht nöthig hat, den Bahn-
hof zu belagern. Die Geſchwiſter Knaut.

(1357) Dank. Mit der innigſten Rührung und un-
ter Thränen der dankbarſten Zärtlichkeit ſagen wir dem
Herrn Stiftsdirector Major von Trotha unſern innigſten
Dank für alles das Gute, was er in den letztverfloſſenen
Jahren an uns gethan hat. Jn dem vorigen Jahre der
Theurung und der Noth trug er viel dazu bei, unſre Noth
durch Arbeit ein Wenig zu erleichtern und in dieſem Jahre
der Unruhen und der Stürme iſt er es abermals, der unſre
von Sorgen niedergedrückten Gemüther emporhebt. Darum
noch einmal ſagen wir ihm unſern innigſten Dank. Möge
ihn uns doch der allmächtige Gott noch viele, viele Jahre
erhalten damit er auch im künftigen Jahre und ſo lange
es ihm möglich iſt, ein theurer Wohlthäter uns ſeyn könne.
Möge ihm es Gott im Himmel vergelten, was er auf Er-
den Gutes thut und Chriſtus einſt zu ihm ſprechen „Komm
her, du Geſegneter meines Vaters und ererbe das Reich,
das dir bereitet iſt von Anbeginn der Welt, denn was du
gethan haſt Einem unter dieſen geringſten Brüdern, das haſt
du mir gethan.“

Merſeburg, den 27. September 1848.
Einige Arbeiter.

Marktpreiſe vom 23. September.

Roggen 1
Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
Donnerstag Abend gefälligſt einzuſenden.

Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben. RNedigirt von Carl Jurk in Merſeburg.
a

thl.ſg.ſpf. thl. ſag vf- ſthl. ſg.ſvf. ſ. ſthl. g. ſpf.
Weizen 127 6 bis 2 5 Gerſte 27 6 bis 12 65- bis I 7) 6 Hafer 16 3 bis 20

die
Rech

des
p hy a

des
ſtun
in
herr
Zerſ

will
die

an
ode
ten

leini


	Merseburger Kreisblatt
	Jahr
	Monat
	Tag
	No. 78.
	[Seite 341]
	Seite 342
	Seite 343
	Seite 344






